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§ 42 K-FLG Gemeinsame
Maßnahmen und Anlagen

 K-FLG - Kärntner Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 - K-FLG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2021

(1) Der Grund für die gemeinsamen Anlagen, soweit er durch vorhandene gemeinsame Anlagen nicht gedeckt ist,

sowie die Kosten der gemeinsamen Maßnahmen und der Errichtung der gemeinsamen Anlagen sind mangels eines

Übereinkommens von den Parteien im Verhältnis der Vorteile aufzubringen, die sich für ihre Ab8ndungen aus den

genannten Maßnahmen und Anlagen ergeben.

(2) Vorschüsse zu den in Abs. 1 genannten Leistungen, die zu einem Zeitpunkt erforderlich werden, in dem die neue

Flureinteilung noch nicht feststeht, sind von den Parteien im Verhältnis der Vorteile aufzubringen, die sich für ihre der

Waldzusammenlegung unterzogenen Grundstücke aus den genannten Maßnahmen und Anlagen ergeben.

In Kraft seit 08.08.1979 bis 31.12.9999
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